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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

im  Urteil  des  Bundesfinanzhofs  vom  8.11.2023  (Az.  II  R  22/20)  wurde

die  zentrale  Bedeutung  der  Bestimmtheit  eines  Schenkungsteuerbe-

scheides  hervorgehoben.  Das  Gericht  entschied,  dass  ein  Bescheid

nichtig ist, wenn er nicht klar und eindeutig erkennen lässt, in welcher

Höhe die Steuer festgesetzt wurde.

Im zugrunde liegenden Fall  schenkte ein Vater seinem minderjährigen

Sohn  Beteiligungen  an  mehreren  Gesellschaften  und  behielt  sich  ein

Nießbrauchsrecht vor. Er verpflichtete sich zudem, die Schenkungsteu-

er  zu  übernehmen.  Das  Finanzamt  erließ  2009  und  2010  mehrere

Schenkungsteuerbescheide,  die der Vater beglich.  Im Jahr 2023 erging

ein neuer Bescheid gegen den Sohn, in dem die Steuer mit 15.800.340

Euro angegeben wurde, während in der Begründung ein deutlich nied-

rigerer  Betrag  von  6.829.463,31  Euro  ausgewiesen  war.  Diese  Wider-

sprüchlichkeit führte dazu, dass das Gericht den Bescheid als nicht hin-

reichend bestimmt und damit als nichtig erklärte.

Der  Bundesfinanzhof  betont  außerdem,  dass  die  Gesamtschuldner-

schaft  von  Schenker  und Beschenktem klar  darzustellen  ist.  Eine  Zah-

lung  des  Schenkers  erfüllt  auch  die  Schuld  des  Beschenkten,  was  im

Bescheid jedoch missverständlich geregelt  war.  Das  Gericht  stellt  fest,

dass  diese  Unklarheiten  gegen  die  Bestimmtheitsanforderungen  ver-

stoßen und den Bescheid nach § 125 Absatz 1 der Abgabenordnung als

schwerwiegend fehlerhaft einstufen. Im Endeffekt muss das Finanzamt

genauer arbeiten, damit der Bescheid nicht nichtig ist.

In diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre.

Kirchberger & Petri Steuerberatungsgesellschaft mbH

Preußerstraße 18, 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190

kirchberger@kirchberger-petri.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.04.2025

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 14.04.  für  den Eingang der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge April 2025

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens  am  drittletzten  Bankenarbeitstag  eines  Monats  fällig.  Für  April  er-
gibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.04.2025.

Doppelbesteuerung von Renten: Gutachten
veröffentlicht

Mit  Beschlüssen jeweils  vom 7.  November  2023 hat  das  Bundesverfas-
sungsgericht  (BVerfG)  zwei  Verfassungsbeschwerden  im  Zusammen-
hang mit einer sog. »doppelten Besteuerung« von Renten aus der Basis-
versorgung  nicht  zur  Entscheidung  angenommen  (Aktenzeichen  2  BvR
1140/21 und 2 BvR 1143/21).

Diesen Verfassungsbeschwerden waren zwei  Urteile  des Bundesfinanz-
hofs  (BFH)  vom  19.  Mai  2021  (Aktenzeichen  X  R  33/19  und  X  R  20/19)
vorausgegangen,  in  denen  die  Revisionskläger  eine  sog.  »doppelte  Be-
steuerung« ihrer Rentenbezüge rügten. Die beiden konkret zur Entschei-
dung stehenden Revisionen wurden durch den X. Senat des BFH jeweils
als  unbegründet  zurückgewiesen.  Gleichwohl  hatte  der  erkennende
Spruchkörper erstmals umfassende Festlegungen zur Berechnung einer
sog.  »doppelten  Besteuerung«  getroffen  und  war  dabei  davon  ausge-
gangen,  dass  eine  solche  »doppelte  Besteuerung«  in  jedem  Einzelfall
und »auf den Euro genau« zu vermeiden sei.

Obwohl die Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde üblicherweise
nicht  begründet  wird,  hat  sich  die  2.  Kammer  des  Zweiten  Senats  des
BVerfG  dezidiert  mit  dieser  vom  BFH  vertretenen  einzelfallbezogenen

Sichtweise auseinandergesetzt.  Entgegen dem Verständnis des BFH hat
das  BVerfG ausgeführt,  dass  ein  einzelfallbezogenes  Verbot  »doppelter
Besteuerung« jedenfalls  nicht offensichtlich ist.  Die seinerzeitige Vorga-
be des BVerfG aus dem Jahr 2002,  dass »in jedem Fall«  eine »doppelte
Besteuerung«  zu  vermeiden  sei,  lasse  sich  vielmehr  auch  so  deuten,
dass  der  Gesetzgeber  nur  dazu angehalten werden sollte,  eine  struktu-
relle  »doppelte  Besteuerung«  von  ganzen  Rentnergruppen  beziehungs-
weise -jahrgängen zu verhindern, nicht aber eine solche in jedem indivi-
duellen Fall.

Vor  diesem  Hintergrund  hat  das  Bundesministerium  der  Finanzen  im
Nachgang dieser Nichtannahmebeschlüsse zwei externe wissenschaftli-
che Kurzgutachten eingeholt.

Sowohl Herr Prof. Dr. Hanno Kube, LL.M. (Cornell) als auch Herr Prof. Dr.
Gregor Kirchhof, LL.M. (ND) kommen in ihrer jeweiligen Expertise über-
einstimmend zu dem Ergebnis, dass das geltende - zuletzt mit dem Jah-
ressteuergesetz 2022 und dem Wachstumschancengesetz modifizierte -
Recht der Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung die verfas-
sungsrechtlich bestehenden Anforderungen erfüllt.

Durch v. g. Regelungen hatte der Gesetzgeber den Entfall der prozentua-
len Begrenzung beim Sonderausgabenabzug für  Altersvorsorgeaufwen-
dungen  sowie  den  langsameren  Anstieg  des  Besteuerungsanteils  für
Renten aus der Basisversorgung um jährlich nur noch einen halben statt
zuvor einem Prozentpunkt - jeweils beginnend mit dem Jahr 2023 - um-
gesetzt und damit Erwerbs- und Auszahlungsphase strukturell erheblich
besser aufeinander abgestimmt.

Mit  der  bestehenden Rechtslage  hat  der  Gesetzgeber  in  sachgerechter
Weise  von  seiner  ihm zustehenden Typisierungsbefugnis  Gebrauch  ge-
macht,  um  die  legislative  Systemüberleitung  von  der  ehemals  vorgela-
gerten  in  die  vollständige  nachgelagerte  Besteuerung  zu  vollziehen.
Gleichzeitig stellt diese die Vollziehbarkeit des Steuerrechts im Massen-
verfahren  sicher.  Weitere  diesbezügliche  gesetzliche  Regelungen  sind
nicht erforderlich.

Die  Kurzgutachten  mit  dem  Titel  »Verfassungsgemäße  Ausgestaltung
des  Übergangs  zur  nachgelagerten  Rentenbesteuerung«  bzw.  »Das
grundgesetzliche  Verbot  der  doppelten  Besteuerung  und  der  Entschei-
dungsraum  des  Gesetzgebers  -  Verfassungsrechtliche  Stellungnahme
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Beschlüsse  des  Bundesverfas-
sungsgerichts vom 7. November 2023« können hier abgerufen werden.

Bundesfinanzministerium, Mitteilung vom 10.03.2025
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Ukraine-Spenden: Erleichterter Abzug bis Ende 2025

Die  steuerlichen  Erleichterungen  für  Privatpersonen  und  Betriebe  für
geleistete  Hilfen  an  die  Ukraine  wegen  des  dortigen  Krieges  waren  ur-
sprünglich bis zum 31.12.2024 befristet. Der steuerliche Begünstigungs-
zeitraum insbesondere für den erleichterten Spendenabzug, für steuer-
freie  Arbeitslohnspenden,  für  das  Sponsoring  und  für  den  Verzicht  auf
die  Umsatzsteuer  auf  unentgeltlich  gespendete  technische  Hilfen  (z.B.
Baumaterial,  Baumaschinen)  zur  Reparatur  kriegsbeschädigter  Infra-
struktur in der Ukraine wurde inzwischen bis zum 31.12.2025 verlängert
(BMF-Schreiben vom 4.12.2024, BStBl. 2024 I S. 1545).

Beim erleichterten  Sonderausgabenabzug genügt  als  Nachweis  der  auf
ein dafür eingerichtetes Sonderkonto eingezahlten Spenden der Barein-
zahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes (z.B.
Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder Computerausdruck beim On-
line-Banking).

Riester-Rente: Kein Sonderausgabenabzug bei zu
später Ausübung des Wahlrechts

Der Sonderausgabenabzug gemäß § 10a Einkommensteuergesetz (EStG)
ist  als  Wahlrecht  des Steuerpflichtigen konzipiert.  Dessen Ausübung ist
in  zeitlicher  Hinsicht  nur  bis  zum  Eintritt  formeller  und  materieller  Be-
standskraft der Einkommensteuerfestsetzung möglich. Dies stellt das Fi-
nanzgericht (FG) Hessen klar.

Das Wahlrecht, gemäß § 10a EStG Altersvorsorgebeiträge im Sinne von §
82  EStG  (Beiträge  zur  Riester-Rente)  als  Sonderausgaben  abzuziehen,
könne  auch  konkludent  durch  eine  Abgabe  einer  berichtigten  Einkom-
mensteuererklärung  ausgeübt  werden.  Erfolgt  dies  mithin  zu  spät,  so
scheide  ein  Sonderausgabenabzug  aus.  Auch  nach  §§  173,  175,  175b
und  129  Abgabenordnung  sei  dann  keine  Änderung  der  Einkommen-
steuerfestsetzung  möglich,  die  keinen  Sonderausgabenabzug  nach  §
10a EStG berücksichtigt hatte.

Nicht  ausgeübt  wird  das  Wahlrecht  laut  FG  durch  die  Einwilligung  der
Steuerpflichtigen in die Datenübermittlung an die Finanzverwaltung. Ein
Steuerpflichtiger  treffe  mit  der  Einwilligung  in  die  Datenübermittlung
durch den Anbieter  der Riester-Rente keine Aussage dazu,  ob er  im je-
weiligen  Veranlagungszeitraum  anstelle  eines  Anspruchs  auf  Altersvor-
sorgezulage  gemäß  §  83  EStG  einen  weitergehenden  Sonderausgaben-
abzug  nach  §  10a  EStG  begehrt.  Die  Wahl  werde  auch  nicht  durch  die
Datenübermittlung  als  solche  ausgeübt,  die  der  Anbieter  ohne  Mitwir-
kung des Steuerpflichtigen an das Finanzamt tätigt.

Finanzgericht Hessen, Urteil vom 19.09.2024, 10 K 932/22

Finanzamt: Kein Recht zur Verweigerung einer
Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO bei
unverhältnismäßigem Aufwand

Wie weit reicht die Auskunftspflicht des Finanzamtes nach Artikel 15 Da-
tenschutz-Grundverordnung  (DS-GVO)?  Der  Bundesfinanzhof  (BFH)  hat
dazu entschieden, das Amt könne dem Auskunftsanspruch nicht entge-
genhalten, dass die Auskunft einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde.

Ein Auskunftsbegehren gelte nicht bereits als exzessiv, wenn die betrof-
fene Person Auskunft  zu ihren personenbezogenen Daten begehrt,  oh-
ne dieses Begehren in sachlicher beziehungsweise zeitlicher Hinsicht zu
beschränken, fügen die Richter hinzu.

Erfüllt sei der Auskunftsanspruch grundsätzlich dann, wenn die Angaben
nach dem erklärten Willen des Auskunftsschuldners die Auskunft im ge-
schuldeten Gesamtumfang darstellen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.01.2025, IX R 25/22

Amtliches AO-Handbuch 2024 ist online

Ab sofort ist die aktuelle Ausgabe des Amtlichen AO-Handbuchs in digi-
taler Form verfügbar. Hierauf weist das Bundesfinanzministerium (BMF)
hin.

Unter  www.bmf-ao.de  finde  man  alle  rund  um  die  Abgabenordnung
(AO) notwendigen aktuellen Bestimmungen übersichtlich dargestellt.

Das BMF gibt eigenen Angaben zufolge jährlich eine neue Ausgabe des
Amtlichen AO-Handbuchs heraus - sowohl digital als auch in gedruckter
Form.  Darin  enthalten  seien  die  Abgabenordnung  mit  Anwendungser-
lass, das Einführungsgesetz zu Abgabenordnung, die Finanzgerichtsord-
nung, die Datenschutz-Grundverordnung sowie weitere thematisch rele-
vante Gesetzestexte, BMF-Schreiben und Einzelerlasse.

Bundesfinanzministerium, PM vom 04.03.2025
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Unternehmer

Bis April 2025 keine Sanktionen für verspätete
Offenlegung

Das  Bundesamt  für  Justiz  hat  in  Abstimmung mit  dem Bundesjustizmi-
nisterium beschlossen,  vor dem 01.04.2025 keine Ordnungsgeldverfah-
ren gegen Unternehmen einzuleiten, die ihre Rechnungslegungsunterla-
gen  für  das  Geschäftsjahr  2023  mit  Bilanzstichtag  am  31.12.2023  nicht
fristgerecht bis zum 31.12.2024 offenlegen. Das teilt der Bund der Steu-
erzahler (BdSt) Rheinland-Pfalz mit. Er begrüßt die faktische Fristverlän-
gerung.

Die Entscheidung berücksichtige die anhaltenden Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie auf die Unternehmen. Die faktische Fristverlängerung
biete Steuerberatern mehr Flexibilität und Planungssicherheit. Diese sei-
en  nämlich  durch  die  Nachwirkungen  der  Corona-Wirtschaftshilfen,
Grundsteuererklärungen  und  damit  verbundenen  Zusatzaufgaben  wei-
terhin stark belastet, was zu einem Arbeitsrückstand geführt habe.

Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz e.V., PM vom 28.02.2025

Konkurrenz umsatzsteuerlicher
Befreiungsvorschriften: Folgen für den
Vorsteuerabzug

Das Finanzgericht (FG) Niedersächsischen Finanzgerichts hatte sich - so-
weit ersichtlich erstmals - mit der umstrittenen Rechtsfrage des Verhält-
nisses  der  Umsatzsteuerbefreiungsvorschriften  nach  §  4  Nr.  19b  Um-
satzsteuergesetz  (UStG)  und  §  4  Nr.  1b  UStG  im  Hinblick  auf  den  Vor-
steuerabzug auseinanderzusetzen.

Im Streitfall ging es um innergemeinschaftliche Lieferungen von Blinden-
waren  von  Deutschland  nach  Österreich.  Geklagt  hatte  der  Inhaber  ei-
ner  anerkannten  Blindenwerkstätte  zur  Herstellung  und  zum  Vertrieb
von Blindenwaren und Zusatzwaren im Sinne des § 4 Nr. 19b UStG. Die-
ser hatte in den Streitjahren 2014 bis 2017 neben seinen (teilweise steu-
erfreien)  Inlandsumsätzen auch umsatzsteuerfreie  innergemeinschaftli-
che Lieferungen (§ 4 Nr.  1b UStG in Verbindung mit  § 6a UStG) solcher
Blindenwaren nach Österreich ausgeführt zur dortigen Veredelung und
zum Weiterverkauf durch seine österreichische GmbH.

Der  Kläger  machte den Vorsteuerabzug für  die  mit  diesen steuerfreien
innergemeinschaftlichen  Lieferungen  im  Zusammenhang  stehenden
Eingangsumsätze im Inland geltend. Das beklagte Finanzamt verwehrte
ihm jedoch insofern den Vorsteuerabzug unter Verweis auf die entspre-
chende  Verwaltungsauffassung  im  Umsatzsteuer-Anwendungserlass
(UStAE), wonach grundsätzlich die Steuerbefreiungen ohne Vorsteuerab-

zug (zum Beispiel § 4 Nr. 8 bis 29 UStG) den Steuerbefreiungen mit Vor-
steuerabzug  (zum Beispiel  §  4  Nr.  1  bis  7  UStG)  vorgehen würden.  Da-
nach sei vorliegend der Vorsteuerabzug bereits nach § 15 Absatz 2 S. 1
Nr. 1 UStG ausgeschlossen und die Ausnahmeregelung des § 15 Absatz
3  Nr.  1a  UStG  komme  nicht  zur  Anwendung  (Abschn.  4.19.2  Absatz  3
UStAE, Abschn. 6a.1 Absatz 2a UStAE und Abschn. 15.13 Absatz 5 UStAE).

Das  FG  folgte  dieser  Verwaltungsauffassung  nicht  und  gab  der  Klage
statt. Es berücksichtigte dabei, dass es sich bei dem personenbezogenen
eingeschränkt formulierten Steuerbefreiungstatbestand nach § 4 Nr. 19
UStG  um  eine  nicht  harmonisierte,  innerstaatliche  Regelung  handelt.
Nach  einer  unionsrechtlichen  Übergangsvorschrift  dürfe  Deutschland
die in § 4 Nr. 19 UStG genannten Umsätze der Blinden und Blindenwerk-
stätten von der Umsatzsteuer befreien. Zwar könnten Unternehmer, die
unter  §  4  Nr.  19  UStG  fallende  Leistungen  im  Inland  erbringen,  grund-
sätzlich nach § 9 Absatz 1 UStG auf die Steuerfreiheit  verzichten,  wenn
der  Umsatz  an  einen  anderen  Unternehmer  für  dessen  Unternehmen
ausgeführt wird. Bei gleichzeitigem Vorliegen der Voraussetzungen einer
innergemeinschaftlichen  Lieferung  sei  für  den  Kläger  ein  solcher  Ver-
zicht jedoch tatsächlich gar nicht möglich, da er die innergemeinschaftli-
chen  Lieferungen  zu  Recht  als  umsatzsteuerfrei  in  seinen  Rechnungen
ausgewiesen hatte.  Ein  Verzicht  auf  die  Steuerbefreiung des  §  4  Nr.  19
UStG nach § 9 Absatz 1 UStG sei  in diesem grenzüberschreitenden Fall
vielmehr gegenstandlos.

Nach  Auffassung  des  Gerichts  wird  durch  die  vorrangige  Anwendung
der  Steuerbefreiung  für  die  innergemeinschaftlichen  Lieferungen  (§  4
Nr. 1b UStG in Verbindung mit § 6a UStG) eine systemwidrige Mehrfach-
belastung  des  Klägers  mit  Umsatzsteuer  über  alle  Wertschöpfungsstu-
fen hinweg vermieden, da in diesem Fall nach § 15 Absatz 3 Nr.1a UStG
kein  Vorsteuerausschluss  eintrete  und  die  Besteuerung  in  den  Bestim-
mungsmitgliedstaat (hier Österreich) verlagert werde.

Gegen  das  Urteil  hat  das  Finanzamt  die  Revision  eingelegt.  Diese  ist
beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen XI R 33/24 anhängig.

Finanzgericht  Niedersachsen,  Urteil  vom  14.11.2024,  5  K  17/24,  nicht
rechtskräftig

Gewinnermittlungsart: Steuerpflichtiger bleibt in der
Regel an einmal getroffene Wahl gebunden

Die  Gewinnermittlung  durch  Betriebsvermögensvergleich  ist  der  geset-
zessystematische  Regelfall.  Die  Gewinnermittlung  durch  Einnahmen-
Überschuss-Rechnung kommt nur bei Erfüllung der in § 4 Absatz 3 Satz
1  des  Einkommensteuergesetzes  genannten  Voraussetzungen  in  Be-
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tracht. Das hält der Bundesfinanzhof (BFH) fest.

Ein nicht buchführungspflichtiger Steuerpflichtiger habe sein Wahlrecht
auf  Gewinnermittlung  durch  Betriebsvermögensvergleich  wirksam  aus-
geübt,  wenn  er  eine  Eröffnungsbilanz  aufstellt,  eine  kaufmännische
Buchführung  einrichtet  und  aufgrund  von  Bestandsaufnahmen  einen
Abschluss macht, fährt der BFH fort. Der Abschluss sei in dem Zeitpunkt
erstellt, in dem der Steuerpflichtige ihn fertiggestellt hat und objektiv er-
kennbar als endgültig ansieht.

Weiter  heißt  es  in  dem  Urteil  des  BFH,  der  Steuerpflichtige  bleibe  für
den betreffenden Gewinnermittlungszeitraum an die einmal getroffene
Wahl gebunden. Etwas anderes gelte nur dann, wenn er eine Änderung
der  wirtschaftlichen  Verhältnisse  und  einen  vernünftigen  wirtschaftli-
chen Grund für den Wechsel darlegt.

§  177  Absatz  1  Abgabenordnung  (AO)  enthält  keine  selbstständige
Rechtfertigung,  die  getroffene  Wahl  der  Gewinnermittlungsart  zu  än-
dern.  Auch  verfassungsrechtliche  Gründe  gebieten  es  laut  BFH  nicht,
den Wechsel  der Gewinnermittlungsart  im Wege einer verfassungskon-
formen Auslegung des § 177 AO zu ermöglichen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 27.11.2024, X R 1/23

Sanierungserträge: Feststellung der Voraussetzungen
für die Steuerfreiheit

Nach § 3a Absatz 1 S. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) sind Betriebsver-
mögensmehrungen oder Betriebseinnahmen aus einem Schuldenerlass
zum Zweck einer unternehmensbezogenen Sanierung im Sinne des § 3a
Absatz 2 EStG (Sanierungsertrag) steuerfrei.  Das Finanzgericht (FG) Nie-
dersachsen nimmt zu den Tatbestandsmerkmalen, die in § 3a Absatz 2
EStG enthalten sind, Stellung und klärt, dass für ihre Auslegung der in §
3a Absatz 2 EStG auf die zu § 3 Nr. 66 EStG a.F. ergangenen Rechtspre-
chungsleitlinien zurückzugreifen ist.

Für  die  erforderliche  Feststellung  der  Sanierungseignung  enthalte  das
Gesetz keine feste Beweisregel dahingehend, dass ein bestimmtes Krite-
rium,  aus  dem  die  Sanierungseignung  abgeleitet  werden  kann,  unbe-
dingt  vorliegen  müsste.  Wesentliche  Indizien  für  das  Bestehen  von  Sa-
nierungseignung sind laut FG Niedersachsen unter anderem das Vorlie-
gen  eines  nachvollziehbaren  und  prüfbaren  Sanierungskonzepts  oder
ein rückblickend erfolgreicher Abschluss der Sanierung.

Das  Tatbestandsmerkmal  der  "Sanierungsabsicht  der  Gläubiger"  habe
im Rahmen des § 3a Absatz 2 EStG eine eigenständige Relevanz. Damit

wäre  es  unvereinbar,  das  Vorliegen  dieses  Tatbestandsmerkmals  stets
bereits dann zu vermuten, wenn ein einzelner Gläubiger im Zusammen-
hang  mit  einer  Sanierung  auf  eine  Forderung  ganz  oder  teilweise  ver-
zichtet, heißt es in dem Urteil des FG weiter.

Finanzgericht  Niedersachsen,  Urteil  vom  25.05.2023,  10  K  182/20,
rechtskräftig
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Kapital-
anleger

Allianz: Klausel zur Kürzung der Riesterrente
unwirksam

Die Allianz Lebensversicherungs-AG darf eine Klausel  in ihren Versiche-
rungsbedingungen,  die  eine  Kürzung  einer  Riesterrente  bei  nachhaltig
schlecht  laufenden  Kapitalanlagen  erlaubt,  nicht  mehr  benutzen.  Denn
umgekehrt war nicht vorgesehen, die Rente wieder entsprechend zu er-
höhen, sollten sich die Verhältnisse bessern.

Die Klausel verwendete die Allianz Lebensversicherungs-AG zwischen Ju-
ni und November 2006 in Verträgen über eine fondsgebundene Riester-
rente. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hielt die Klausel für
unwirksam und klagte - in erster Instanz ohne Erfolg. Doch das OLG gab
ihr  Recht.  Es  untersagte  der  Allianz  die  Verwendung  der  angegriffenen
Klausel sowie inhaltsgleicher Klauseln.

Die Klausel sei gemäß § 307 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) we-
gen  einer  unangemessenen  Benachteiligung  des  Verbrauchers  unwirk-
sam.  Denn  mit  ihr  Klausel  werde  allein  das  Interesse  des  Versicherers
verfolgt,  die  Rentenhöhe  abzusenken.  Die  Klausel  sehe  hingegen  nicht
vor,  dass  die  Absenkung  wenigstens  teilweise  wieder  rückgängig  ge-
macht wird, wenn sich die Verhältnisse wieder nachhaltig bessern, rügte
das  OLG.  Damit  werde  das  Recht  zur  Vertragsanpassung  einseitig  zu-
gunsten des Versicherers ausgestaltet.

Die freiwillig in späteren Anschreiben abgegebene Zusage, den Renten-
faktor  wieder  zu  erhöhen,  wenn  sich  bei  Rentenbeginn  mit  den  dann
maßgebenden  Rechnungsgrundlagen  ein  besserer  Rentenfaktor  ergibt,
ändere an der Unangemessenheit der Klausel nichts. Eine entsprechen-
de Verpflichtung müsse sich vielmehr aus den damals verwendeten Ver-
sicherungsbedingungen ergeben.

Eine unangemessene Benachteiligung des  Verbrauchers  liegt  dem OLG
zufolge  ferner  darin,  dass  ihm  keine  Möglichkeit  eingeräumt  wird,  auf
die vorgenommene Rentenkürzung durch Einzahlung entsprechend hö-
herer Prämien zu reagieren, um so die Rentenkürzung durch zusätzliche
Einzahlungen wenigstens teilweise zu kompensieren. Dass der Versiche-
rungsnehmer  nach  den  Versicherungsbedingungen  ohnehin  das  Recht
hat,  einmal  jährlich  Zuzahlungen  zu  leisten  oder  den  vereinbarten  Bei-
trag zu erhöhen, hält das OLG für keine hinreichende Reaktionsmöglich-
keit.  Denn  diese  Zusatzzahlungen  seien  in  ihrer  Höhe  beschränkt  und
nicht  mehr  möglich,  wenn  der  steuerlich  absetzbare  Höchstbetrag  von
2.100 Euro pro Jahr schon ausgeschöpft ist.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das OLG hat wegen grundsätzlicher Be-
deutung der  Rechtssache die  Revision zum Bundesgerichtshof  zugelas-

sen.

Oberlandesgericht  Stuttgart,  Urteil  vom  30.01.2025,  2  U  143/23,  nicht
rechtskräftig

BMF: Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen
Behandlung bestimmter Kryptowerte

Das  Bundesministerium  der  Finanzen  hat  mit  den  Bundesländern  Vor-
gaben zu den ertragsteuerrechtlichen Mitwirkungs- und Aufzeichnungs-
pflichten  bei  Kryptowerten  wie  Bitcoin  erarbeitet.  Damit  erhalten  die
Steuerpflichtigen  eine  Hilfestellung  bei  der  Dokumentation  und  Erklä-
rung ihrer Einkünfte und die Finanzämter Hinweise zur Prüfung und Ver-
anlagung entsprechender Steuererklärungen.

Die Vorgaben ersetzen das bisherige BMF-Schreiben vom 10. Mai 2022,
das  hierfür  unter  dem  Titel  »Einzelfragen  der  ertragsteuerrechtlichen
Behandlung  bestimmter  Kryptowerte«  neu  veröffentlicht  wird.  Zu  die-
sem Anlass wurde die bisher genutzte Formulierung »virtuelle Währun-
gen und sonstige Token« in Anlehnung an die Weiterentwicklung insbe-
sondere  der  aufsichtsrechtlichen  Terminologie  durch  die  Bezeichnung
»Kryptowerte« ersetzt.

Neben  der  ausführlichen  Darstellung  der  Mitwirkungs-  und  Aufzeich-
nungspflichten  ab  Randnummer  87  wurden  einzelne  Sachverhaltsdar-
stellungen  und  Regelungen  in  den  Kapiteln  des  bestehenden  BMF-
Schreibens ergänzt. Dies betrifft insbesondere die sogenannten Steuer-
reports  (Randnummer  29b),  aber  etwa  auch  das  Claiming  von  Kryp-
towerten (Randnummern 13, 48a) und den Ansatz von sekundengenau-
en und Tageskursen (Randnummern 43, 58 und 91).

Aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters der behandelten Sach-
verhalte wird eine rechtsunverbindliche Übersetzung bereitgestellt.

Non  Fungible  Token  (NFT)  und  das  sogenannte  Liquidity  Mining  sind
noch  nicht  Gegenstand  des  BMF-Schreibens.  Das  Bundesministerium
der Finanzen wird sich weiterhin in enger Abstimmung mit den obersten
Finanzbehörden  der  Länder  und  unter  Einbindung  der  Verbände  mit
den  entsprechenden  ertragsteuerrechtlichen  Fragen  rund  um  Kryp-
towerte befassen und das BMF-Schreiben sukzessive ergänzen.

Das Schreiben kann hier auf Deutsch und auf Englisch heruntergeladen
werden.

BMF, Mitteilung vom 6.3.2025
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BFH zur Verfassungsmäßigkeit der
Verrechnungsbeschränkung für Verluste aus
Steuerstundungsmodellen

Die  Ausgleichs-  und  Abzugsbeschränkung  für  Verluste  aus  Steuerstun-
dungsmodellen  ist  auch  im  Fall  eines  sog.  definitiven  Verlusts  verfas-
sungsgemäß. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

§ 15b Abs.  1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) bestimmt, dass Ver-
luste  im Zusammenhang  mit  einem Steuerstundungsmodell  weder  mit
Einkünften  aus  Gewerbebetrieb  noch  mit  Einkünften  aus  anderen  Ein-
kunftsarten ausgeglichen und auch nicht im Wege des Verlustrück- oder
-vortrags  abgezogen  werden  dürfen.  Sie  mindern  allein  die  Einkünfte,
die  der  Steuerpflichtige  in  den folgenden Wirtschaftsjahren aus  dersel-
ben  Einkunftsquelle  erzielt.  Ein  Steuerstundungsmodell  liegt  vor,  wenn
auf  Grund  einer  modellhaften  Gestaltung  steuerliche  Vorteile  in  Form
negativer Einkünfte erzielt werden sollen (§ 15b Abs. 2 Satz 1 EStG).

Im Streitfall beteiligte sich der Kläger als Kommanditist an einer im Jahr
2005  gegründeten  GmbH  &  Co.  KG,  die  ein  Werk  zur  Herstellung  von
Biodiesel  aus  Raps  errichtete  und  betrieb.  Im  Anlegerprospekt  des  ge-
schlossenen Fonds  wurden den  potenziellen  Anlegern  für  die  Anfangs-
jahre  2005 bis  2007 kumulierte  steuerliche  Verluste  in  Höhe von 3,973
Mio.  Euro  prognostiziert.  Gewinne  sollten  ab  2008  anfallen.  Bis  2020
sollten die  Anleger  einen Totalüberschuss  von rund 155 % erwirtschaf-
ten. Tatsächlich wurde jedoch im Jahr 2009 das Insolvenzverfahren über
das Vermögen der Gesellschaft eröffnet und ihr Betrieb aufgegeben.

Das  Finanzamt  stufte  die  Gesellschaft  als  Steuerstundungsmodell  ein
und  behandelte  die  Verluste  der  Kommanditisten  als  nur  mit  zukünfti-
gen  Gewinnen  verrechenbar  (und  nicht  als  sofort  ausgleichs-  und  ab-
zugsfähig).  Die  gegen  den  Feststellungsbescheid  für  2009  gerichteten
Rechtsbehelfe  des  Klägers  blieben erfolglos.  Nach  Ansicht  des  BFH hat
sich der Kläger an einem Steuerstundungsmodell i. S. des § 15b EStG be-
teiligt. Die Annahme eines solchen Modells setze nicht voraus, dass sich
eine  Investition  im Einzelfall  als  betriebswirtschaftlich  nicht  oder  wenig
sinnvoll darstelle. Der Anwendung des § 15b EStG stehe auch nicht ent-
gegen, dass die im Streitjahr 2009 nicht ausgleichsfähigen Verluste auf-
grund  der  Insolvenz  der  Gesellschaft  und  der  Betriebsaufgabe  nicht
mehr mit späteren Gewinnen aus derselben Einkunftsquelle verrechnet
werden können. Die Verlustausgleichs- und -abzugsbeschränkung erwei-
se  sich  auch  im Fall  solcher  definitiven  Verluste  als  verfassungsgemäß.
Ein hinreichender sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung liege in
den  mit  §  15b  EStG  verfolgten  Lenkungszwecken  und  im  Aspekt  der
Missbrauchsvermeidung.  Von  der  Verlustausgleichs-  und  Abzugsbe-
schränkung  für  Steuerstundungsmodelle  bei  Personengesellschaften

seien  zuletzt  auch  (individuelle)  Sonderbetriebsausgaben  des  Gesell-
schafters  wie  etwa  Verluste  aus  der  Gewährung  nachrangiger  Gesell-
schafterdarlehen erfasst.

BFH,  Pressemitteilung  Nr.  14/25  vom  13.03.2025  zum  Urteil  IV  R  6/22
vom 21.11.2024
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Immobilien-
besitzer

Hausgeldzahlungen im Zeitpunkt der Einzahlung noch
keine Werbungskosten

Leistungen eines Wohnungseigentümers in die Erhaltungsrücklage einer
Wohnungseigentümergemeinschaft - beispielsweise im Rahmen der mo-
natlichen Hausgeldzahlungen -  sind steuerlich im Zeitpunkt der Einzah-
lung noch nicht abziehbar. Werbungskosten bei den Einkünften aus Ver-
mietung  und  Verpachtung  liegen  laut  Bundesfinanzhof  (BFH)  erst  vor,
wenn aus der Rücklage Mittel zur Zahlung von Erhaltungsaufwendungen
entnommen werden.

Die  Kläger  vermieteten  mehrere  Eigentumswohnungen.  Das  von  ihnen
an  die  jeweilige  Wohnungseigentümergemeinschaft  gezahlte  Hausgeld
wurde  zum  Teil  der  gesetzlich  vorgesehenen  Erhaltungsrücklage  (vor-
mals  Instandhaltungsrückstellung)  zugeführt.  Insoweit  erkannte  das  Fi-
nanzamt keine  Werbungskosten bei  den Vermietungseinkünften an.  Es
meinte, der Abzug könne erst in dem Jahr erfolgen, in dem die zurückge-
legten Mittel für die tatsächlich angefallenen Erhaltungsmaßnahmen am
Gemeinschaftseigentum verbraucht würden. Das Finanzgericht wies die
Klage ab.

Die Revision der Kläger beim BFH hatte keinen Erfolg. Der Werbungskos-
tenabzug nach § 9 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes forde-
re  einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen der  Vermietungstä-
tigkeit  und den Aufwendungen des Steuerpflichtigen. Die Kläger hätten
den  der  Erhaltungsrücklage  zugeführten  Teil  des  Hausgeldes  zwar  er-
bracht und könnten hierauf nicht mehr zurückgreifen, da das Geld aus-
schließlich  der  Wohnungseigentümergemeinschaft  gehört.  Auslösender
Moment  für  die  Zahlung  sei  aber  nicht  die  Vermietung,  sondern  die
rechtliche Pflicht jedes Wohnungseigentümers gewesen, am Aufbau und
an  der  Aufrechterhaltung  einer  angemessenen  Rücklage  für  die  Erhal-
tung des Gemeinschaftseigentums mitzuwirken. Ein Zusammenhang zur
Vermietung  entstehe  erst,  wenn  die  Gemeinschaft  die  angesammelten
Mittel für Erhaltungsmaßnahmen verausgabt. Erst dann kämen die Mit-
tel der Immobilie zugute.

Der BFH hob schließlich hervor,  dass entgegen der Auffassung der Klä-
ger  auch  die  Reform  des  Wohnungseigentumsgesetzes  im  Jahr  2020,
durch die der Wohnungseigentümergemeinschaft die volle Rechtsfähig-
keit  zuerkannt  wurde,  die  steuerrechtliche  Beurteilung  des  Zeitpunkts
des  Werbungskostenabzugs  für  Zahlungen  in  die  Erhaltungsrücklage
nicht verändert.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.01.2025, IX R 19/24

Neue Grundsteuer: Zwei Entscheidungen zur
Auslegung des einfachen Rechts

In  zwei  Urteilen  hatte  das  Finanzgericht  (FG)  Berlin-Brandenburg  Gele-
genheit, zu Fragen der Auslegung des neuen Grundsteuerrechts zu ent-
scheiden.  Auf  die  Frage,  inwieweit  die  Neuregelungen  verfassungsge-
mäß  sind,  kam  es  nach  Angaben  des  Gerichts  in  beiden  Fällen  nicht
streitentscheidend an.

Im Verfahren 3 K 3090/24 ging es um ein im Alleineigentum des Klägers
stehendes  Einfamilienhausgrundstück,  zu  dem  ein  Miteigentumsanteil
an einem weiteren Grundstück gehörte, auf dem eine an der rückwärti-
gen  Grenze  des  klagegegenständlichen  Grundstücks  und  der  Nachbar-
grundstücke verlaufende Lärmschutzwand steht.

Das FG hat das Lärmschutzwandgrundstück nach § 244 Absatz 2 Bewer-
tungsgesetz  (BewG)  in  die  zu  bewertende wirtschaftliche Einheit  einbe-
zogen und den Bodenrichtwert auch insoweit für anwendbar erklärt. Ei-
ne Atypik des Lärmschutzwandgrundstücks im Sinne des § 15 Absatz 2
Immobilienwertermittlungsverordnung,  die  zur  Unanwendbarkeit  des
Bodenrichtwerts geführt hätte, hat das Gericht verneint,  weil  die Mehr-
heit  der  Grundstücke  der  betreffenden  Richtwertzone  an  die  Lärm-
schutzwand angrenzt.

Im Verfahren 3 K 3107/24 war streitig, ob Grundstücke im Miteigentum
der Kläger, denen ein Einfamilienhausgrundstück in einer Wohnsiedlung
gehört,  und  anderer  Einfamilienhauseigentümer  der  Siedlung,  auf  de-
nen  Fußwege  durch  die  Wohnsiedlung  verlaufen,  als  dem  öffentlichen
Verkehr  dienende  Wege  nach  §  4  Nr.  3  Buchst.  a)  Grundsteuergesetz
steuerfrei sind.

Das  FG  hat  auch  hier  zunächst  die  Einbeziehung  in  die  zu  bewertende
Einheit nach § 244 Absatz 2 BewG bejaht, allerdings auch das Vorliegen
der  Voraussetzungen  der  Steuerbefreiung  festgestellt  und  ist  zum  Er-
gebnis gekommen, dass die Steuerbefreiung auch schon auf Ebene der
Feststellung des Grundsteuerwerts geltend gemacht werden konnte, oh-
ne dass die Kläger insoweit auf eine Anfechtung des Grundsteuermess-
betrags zu verweisen waren. Für die Steuerbefreiung sei - entgegen der
Auffassung des Beklagten - nicht entscheidend gewesen, dass die Wege
nicht straßenrechtlich gewidmet waren. Vielmehr reichte es laut FG aus,
dass  zugunsten  des  Landes  ein  Wegerecht  in  den  Grundbüchern  der
Wegegrundstücke  eingetragen  und  so  die  Benutzung  der  Wege  durch
die  Allgemeinheit  abgesichert  war.  Für  unschädlich  erachtete  das  Ge-
richt  auch,  dass  das  Grundstück  der  Kläger  nur  über  die  betreffenden
Fußwege zu erreichen war.
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Finanzgericht  Berlin-Brandenburg,  Urteile  vom 12.02.2025,  3 K 3090/24
und 3 K 3107/24

Bundesmodell: 13 Prozent erheben Einspruch gegen
Grundsteuer-Bescheid

Gegen  13  Prozent  aller  Grundsteuer-Feststellungsbescheide  wurde  bis
Mitte  2024 Einspruch erhoben.  Diese Angaben macht  die  Bundesregie-
rung für die Länder,  die das sogenannte Bundesmodell  anwenden,  un-
ter  Bezugnahme  auf  eine  Bestandsaufnahme  der  Länder  zum  30.  Juni
2024  in  ihrer  Antwort  (20/15022)  auf  eine  Kleine  Anfrage  der
CDU/CSU-Fraktion (20/14591).

»Darüber  hinaus  liegen  der  Bundesregierung  keine  Schätzungsansätze
vor«, erklärt die Bundesregierung. Jedoch sei bei Ländern, die das Bun-
desmodell  nicht  anwenden,  ebenfalls  von  Einsprüchen  gegen  Feststel-
lungsbescheide über den Grundsteuerwert auszugehen.

Deutscher Bundestag, PM vom 28.02.2025

Ausstehende Wohnungsmiete: Nachträgliche Zahlung
hindert Räumung nicht zwingend

Wird einem Wohnungsmieter fristgerecht gekündigt, weil dieser mit der
Mietzahlung  in  Rückstand  geraten  ist,  so  lässt  sich  diese  Kündigung
nicht ohne Weiteres dadurch aus der Welt schaffen, dass der Mietrück-
stand nachträglich noch ausgeglichen wird. Das hat das Landgericht (LG)
Frankenthal  entschieden.  Die  Richter  haben  die  Mieterin  zum  Auszug
aus  der  Wohnung  verpflichtet,  obwohl  sie  im laufenden Räumungsver-
fahren die offenen Mieten noch ausgeglichen hatte.

Die  Vermieter  hatten  ihre  Mieterin  zunächst  vor  dem Amtsgericht  (AG)
Grünstadt auf Räumung der Mietwohnung geklagt. Vorausgegangen war
eine  Kündigung,  die  sie  zur  Sicherheit  zweifach  erklärt  hatten:  Zum  ei-
nen fristlos - aus wichtigem Grund -und zum anderen fristgerecht wegen
Verletzung  der  vertraglichen  Zahlungspflicht.  Beide  Kündigungen  be-
gründeten  die  Vermieter  damit,  dass  zwei  Monatsmieten  nicht  bezahlt
wurden.  Die  Mieterin  bestritt  dies  nicht  und  zahlte  die  beiden  offenen
Mieten  schließlich  während  des  laufenden  Gerichtsverfahrens  vollstän-
dig. Sie berief sich nunmehr darauf, dass die Kündigung infolge der Zah-
lung unwirksam geworden sei.  Das AG Grünstadt folgte dem nicht und
verurteilte die Mieterin zur Räumung der Mietwohnung.

Die  dagegen  gerichtete  Berufung  zum  LG  Frankenthal  hatte  keinen  Er-
folg.  Das  LG  bestätigte,  dass  die  Kündigung  wegen  der  rückständigen
Mieten zu Recht erfolgt sei. Im Zeitpunkt der Kündigung sei die Mieterin

mit  zwei  Monatsmieten  im  Rückstand  gewesen.  Nur  darauf  komme  es
an.  Die  gesetzliche  Regelung,  wonach  ein  Mietrückstand  nachträglich
ausgeglichen werden und dies die Kündigung möglicherweise beseitigen
könne,  gelte  in  dieser  Form  nur  für  die  fristlose  Kündigung  aus  wichti-
gem Grund.  Hier  hätten  die  Vermieter  daneben  sicherheitshalber  aber
auch  noch  fristgerecht  gekündigt.  Eine  solche  "ordentliche"  Kündigung
werde durch die nachträgliche Zahlung der Mieten nicht ohne weiteres
unwirksam.  Bei  einer  fristgerechten  Kündigung  sei  lediglich  zu  prüfen,
ob es  unter  dem Gesichtspunkt  von Treu und Glauben für  die  Vermie-
terseite  zumutbar  sei,  auf  die  Räumung  zu  verzichten,  nachdem  keine
Rückstände mehr bestehen.  Dafür  sah das LG hier  aber  keine Anhalts-
punkte.

Landgericht Frankenthal,  Urteil  vom 01.03.2024, 2 S 118/23, rechtskräf-
tig
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Angestellte

Berufsunfähigkeitsversicherung: Vereitelung des
Anfechtungsrechts lässt Leistungsanspruch entfallen

Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, ist regelmäßig ver-
pflichtet,  wahrheitsgemäß  Auskunft  über  seine  gesundheitliche  Situati-
on zu  erteilen  -  insbesondere  auf  Nachfrage.  Macht  ein  Versicherungs-
nehmer falsche Angaben, kann die Versicherung das im Einzelfall zu ei-
ner Anfechtung des Versicherungsvertrages berechtigen. Folge ist,  dass
der  Anspruch  auf  die  Versicherungsleistungen  entfällt.  Aber  was  ge-
schieht, wenn die Versicherung den Versicherungsvertrag wegen arglisti-
ger  Täuschung  aufgrund  der  gesetzlich  normierten  Ausschlussfrist  (§
124 Absatz 3 BGB) nach zehn Jahren nicht mehr anfechten kann und der
Versicherungsnehmer es genau darauf angelegt hat?

Eine  solche  Konstellation  lag  dem  Oberlandesgericht  (OLG)  Braun-
schweig  in  einem  Berufungsverfahren  zur  Entscheidung  vor:  Ein  Versi-
cherungsnehmer hatte trotz ausdrücklicher Nachfrage der Versicherung
wahrheitswidrig verschwiegen, dass er vor Vertragsschluss unter psychi-
schen Problemen gelitten und sich in Behandlung begeben hatte. In den
folgenden  Jahren  war  er  unter  anderem  aufgrund  psychischer  Erkran-
kungen immer wieder  krankgeschrieben und schließlich  berufsunfähig.
Er meldete den Versicherungsfall jedoch erst drei Tage nach Ablauf der
zehnjährigen Ausschlussfrist.

Den  Anspruch  des  Versicherungsnehmers  auf  Zahlung  der  Versiche-
rungsleistungen hat das OLG - wie bereits das Landgericht Göttingen in
erster Instanz - abgelehnt und die Berufung des Versicherungsnehmers
ohne erneute mündliche Verhandlung zurückgewiesen.

Der Versicherung habe das Recht zugestanden, den Vertrag wegen arg-
listiger Täuschung anzufechten.  Der Versicherungsnehmer habe seinen
Gesundheitszustand  "verschleiert"  und  bewusst  wahrheitswidrig  den
Eindruck  erweckt,  dass  keine  gesundheitlichen  Einschränkungen  vor-
handen seien.

Zwar könne die Versicherung den Vertrag aufgrund des Zeitablaufs nicht
mehr  anfechten.  Dennoch  seien  dem  Versicherungsnehmer  die  Versi-
cherungsleistungen  zu  versagen.  Seinem  Leistungsanspruch  stehe  hier
der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen. Denn er habe
unter Verstoß gegen Treu und Glauben den Versicherungsfall absichtlich
nach Ablauf der Anfechtungsfrist gemeldet. Damit habe er die Ausübung
des Anfechtungsrechts durch die Versicherung gezielt vereitelt.

Dies  folgte  für  das  OLG daraus,  dass  der  Versicherungsnehmer bereits
ein Jahr zuvor gewusst hatte, dass der Versicherungsfall eingetreten ist,
diesen aber erst genau drei Tage nach Ablauf der Ausschlussfrist melde-

te.  Bei  einer  anderen  Berufsunfähigkeitsversicherung  habe  er  dagegen
sofort den Eintritt  seiner Berufsunfähigkeit  angezeigt.  Damit habe er in
besonders schwerem Maße gegen seine Pflicht verstoßen, auf die Inter-
essen der Versicherung Rücksicht zu nehmen.

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 23.10.2024 (IV ZR 229/23)
die  in  diesem  Verfahren  eingereichte  Beschwerde  des  Versicherungs-
nehmers gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen.

Oberlandesgericht  Braunschweig,  Beschluss  vom  11.10.2023,  11  U
316/21, rechtskräftig

Sozialplanabfindung: Auch bei Anfechtung des Plans
bleibt es bei dort bestimmter Fälligkeit

Abfindungsansprüche  aus  einem  durch  Spruch  der  Einigungsstelle  be-
schlossenen  Sozialplan,  der  erfolglos  gerichtlich  angefochten  wurde,
werden zu dem im Sozialplan bestimmten Zeitpunkt und nicht erst  mit
Rechtskraft der Entscheidung in dem Beschlussverfahren über die Wirk-
samkeit des Einigungsstellenspruchs fällig. Das stellt das Bundesarbeits-
gericht (BAG) klar. Einer ehemaligen Arbeitnehmerin sprach es Verzugs-
zinsen zu.

Die Klägerin war bei der Beklagten bis zum 31.07.2019 beschäftigt. Nach
dem durch Spruch der Einigungsstelle am 08.05.2019 beschlossenen So-
zialplan  stand  ihr  ein  Abfindungsanspruch  zu,  der  mit  der  rechtlichen
Beendigung  des  Arbeitsverhältnisses  fällig  werden  sollte.  Die  Beklagte
focht den Einigungsstellenspruch wegen Überdotierung des Sozialplans
an, jedoch ohne Erfolg. Erst am 20.05.2021 zahlte sie die Abfindung. Die
Klägerin verlangte Verzugszinsen ab 01.08.2025. Sie meint, die - erfolglo-
se - Anfechtung des Sozialplans habe keinen Einfluss auf den im Sozial-
plan festgelegten Fälligkeitszeitpunkt.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Erst vor dem BAG hatte
die  Klage Erfolg.  Die  Klägerin  habe Anspruch auf  Verzugszinsen bereits
ab dem 01.08.2019. Die - erfolglose - gerichtliche Anfechtung des Sozial-
plans habe nicht zu einer Verschiebung des dort bestimmten Fälligkeits-
zeitpunkts  geführt.  Die  gerichtliche  Entscheidung über  die  Wirksamkeit
eines  Einigungsstellenspruchs  habe  lediglich  feststellende  und  nicht
rechtsgestaltende  Wirkung,  stellt  das  BAG  klar.  Die  Beklagte  habe  die
verspätete  Leistung  auch  verschuldet.  Die  bloße  Unsicherheit  über  die
Wirksamkeit des Sozialplans habe keinen unverschuldeten Rechtsirrtum
begründet.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 28.01.2025, 1 AZR 73/24
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Gruppenunfallversicherung und 50 Euro-Freigrenze

Schließt der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer eine Unfallversicherung
ab, kann sich ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil ergeben. Hierbei ist
laut  Steuerberaterverband  Niedersachsen  Sachsen-Anhalt  zu  unter-
scheiden, wer die Rechte aus dem Versicherungsvertrag ausüben kann.
Kann  die  Rechte  aus  der  Versicherung  ausschließlich  der  Arbeitgeber
ausüben, stelle die Beitragszahlung des Arbeitgebers keinen Arbeitslohn
dar.  In  diesem  Fall  führe  erst  die  Auszahlung  einer  Versicherungsleis-
tung zu Arbeitslohn.

Kann demgegenüber der Arbeitnehmer die Rechte aus der Versicherung
ausüben  und  damit  im  Versicherungsfall  die  Leistung  in  der  Regel  un-
mittelbar gegenüber der Versicherung geltend machen, seien die Beiträ-
ge bereits im Zeitpunkt der Zahlung durch den Arbeitgeber als Arbeits-
lohn zu behandeln.

Soweit mit der Versicherung auch Unfallrisiken bei einer Auswärtstätig-
keit abgedeckt sind, sind die Beiträge laut Steuerberaterverband steuer-
freie Reisenebenkosten. Deckt eine Versicherung berufliche und außer-
berufliche  Risiken  ab  und  fehlen  Angaben  des  Versicherungsunterneh-
mens  zur  Aufteilung  des  Beitrags,  könne  der  auf  Auswärtstätigkeiten
entfallende  Beitrag  mit  20  Prozent  des  Gesamtbeitrags  angenommen
werden.

Für den verbleibenden steuerpflichtigen Beitrag sei nach § 40b Absatz 3
Einkommensteuergesetz  (EStG)  eine  Pauschalversteuerung  mit  20  Pro-
zent möglich, wenn es sich um eine Gruppenunfallversicherung handelt
(das  heißt,  dass  mehrere  Arbeitnehmer  gemeinsam  in  einem  Vertrag
versichert  sein  müssen)  und  (bis  2023)  der  steuerpflichtige  Durch-
schnittsbeitrag  pro  Arbeitnehmer  -  ohne  Versicherungsteuer  -  den
Grenzbetrag von 100 Euro jährlich nicht übersteigt.

Der  Steuerberaterverband  Niedersachsen  Sachsen-Anhalt  weist  darauf
hin, dass die Begrenzung auf 100 Euro durch das Wachstumschancenge-
setz mit Wirkung ab 2024 ersatzlos aufgehoben wurde. Diese Gesetzes-
änderung sei - wie sich nunmehr zeigt - auch für die Anwendung der 50-
Euro-Sachbezugsgrenze bedeutsam.

Nach  Rn.  7  des  BMF-Schreibens  vom  15.03.2022  stelle  die  Gewährung
von  Unfallversicherungsschutz  einen  Sachbezug  dar,  soweit  bei  Ab-
schluss einer freiwilligen Unfallversicherung durch den Arbeitgeber der
Arbeitnehmer den Versicherungsanspruch unmittelbar  gegenüber  dem
Versicherungsunternehmen  geltend  machen  kann,  sofern  die  Beiträge
nicht nach § 40b Absatz 3 EStG pauschal besteuert werden.

Dementsprechend  sei  nach  Ansicht  der  Finanzverwaltung  die  Anwen-
dung der Sachbezugsfreigrenze von 50 Euro im Sinne von § 8 Absatz 2 S.
11 EStG (stets) ausgeschlossen, wenn die Beiträge des Arbeitgebers dem
Grunde  nach  die  Voraussetzungen  für  die  Pauschalierung  nach  §  40b
Absatz 3 EStG erfüllen. Es komme hierbei nicht darauf an, ob der Arbeit-
geber sein Pauschalierungswahlrecht tatsächlich ausübt.

Steuerberaterverband  Niedersachsen  Sachsen-Anhalt,  PM  vom
11.02.2025
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Familie und
Kinder

Ursächlichkeit der Behinderung für die Unfähigkeit
zum Selbstunterhalt

Die  steuerliche  Behandlung  von  Kindergeldansprüchen  für  Kinder  mit
Behinderung ist eine komplexe und häufig streitanfällige Materie, insbe-
sondere  wenn  es  um die  Frage  geht,  ob  und  in  welchem Umfang  eine
Behinderung ursächlich für die Unfähigkeit zum Selbstunterhalt ist.

Im hier entschiedenen Fall  des Bundesfinanzhofs vom 30.1.2024, unter
dem Aktenzeichen III  R 42/22, wurde diese Frage hinsichtlich eines Kin-
des erörtert, das aufgrund einer schweren seelischen Behinderung in ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht war.

Im konkreten Fall  stritten die Mutter  des Kindes und die Familienkasse
über den Kindergeldanspruch für den Sohn der Klägerin, der seit seinem
14.  Lebensjahr  an  einer  schweren  hebephrenen  Schizophrenie  leidet.
Diese Erkrankung äußerte sich unter anderem in expansiv-aggressivem
Verhalten und führte zu zahlreichen psychiatrischen Behandlungen und
schließlich  zur  Unterbringung  in  einem  psychiatrischen  Krankenhaus.
Die Familienkasse vertrat die Auffassung, dass der Sohn nicht aufgrund
seiner Behinderung, sondern wegen der freiheitsentziehenden Maßnah-
me, die durch die von ihm begangenen rechtswidrigen Taten notwendig
wurde, außerstande war, sich selbst zu unterhalten. Demgegenüber ar-
gumentierte die Klägerin,  dass die Behinderung ihres Sohnes die Ursa-
che sowohl  für  seine Unfähigkeit  zur  Selbstversorgung als  auch für  die
Unterbringung war.

Der Bundesfinanzhof bestätigte das vorinstanzliche Urteil des Finanzge-
richts Hamburg vom 26.10.2022 und wies die Revision der Familienkasse
zurück. In seiner Begründung stellte das oberste Finanzgericht fest, dass
für den Kindergeldanspruch gemäß § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) die erhebliche Mitursächlichkeit der Behinde-
rung für die fehlende Fähigkeit zum Selbstunterhalt ausreichend ist. Die-
se Mitursächlichkeit entfällt nicht zwingend, wenn das Kind aufgrund ei-
ner  Unterbringung  in  einem  psychiatrischen  Krankenhaus  keiner  be-
darfsdeckenden Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Entscheidend ist eine
Gesamtwürdigung der  Umstände des Einzelfalls,  die  vom Finanzgericht
zu treffen ist. Im vorliegenden Fall hatte das Finanzgericht nachvollzieh-
bar festgestellt, dass die psychische Erkrankung des Sohnes die wesent-
liche Ursache sowohl für die begangenen Taten als auch für die daraus
resultierende Unterbringung war.

Der  Bundesfinanzhof  erläuterte,  dass  der  Freiheitsentzug  zwar  ein  ge-
wichtiges Indiz darstellt,  jedoch allein nicht ausreicht, um die Kausalität
der Behinderung zu überlagern. Besonders hervorgehoben wurde, dass
der Sohn aufgrund seiner Erkrankung schuldunfähig im Sinne von § 20

des Strafgesetzbuchs war und seine Steuerungsfähigkeit vollständig auf-
gehoben war. Die freiheitsentziehende Maßnahme diente in diesem Fall
nicht  der  Ahndung  eines  vorwerfbaren  Verhaltens,  sondern  war  eine
Schutzmaßnahme,  die  unmittelbar  auf  die  krankheitsbedingte  Gefähr-
lichkeit  des  Kindes zurückzuführen war.  In  einem solchen Kontext  liegt
keine  überholende  Kausalität  vor,  welche  die  Behinderung  als  Ursache
für die Unfähigkeit zum Selbstunterhalt unbeachtlich machen könnte.

Zusammenfassend  hat  das  oberste  Finanzgericht  daher  entgegen  der
Meinung  der  Familienkasse  klargestellt,  dass  die  Unterbringung  in  ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 des Strafgesetzbuchs nicht
per  se  die  behinderungsbedingte  Unfähigkeit  zum Selbstunterhalt  aus-
schließt.  Entscheidend  bleibt  stets  die  erhebliche  Mitursächlichkeit  der
Behinderung,  die  im  Rahmen  einer  umfassenden  Würdigung  aller  Ein-
zelfallumstände zu prüfen ist.

BFH, Urteil vom 30.1.2024, III R 42/22

Eltern haben Anspruch auf Bereitstellung eines
Integrationskindergartenplatzes für ihr Kind

Die 3. Kammer des VG Hannover hat mit Beschluss vom 13.03.2025 im
Eilverfahren  entschieden,  dass  ein  vierjähriger  Antragsteller,  bei  dem
nach einer fachärztlichen Stellungnahme frühkindlicher Autismus vorlie-
ge,  einen  Anspruch  auf  Bereitstellung  eines  bedarfsgerechten  Kinder-
gartenplatzes  nach  §  24  Abs.  3  Satz  1  des  8.  Buchs  des  Sozialgesetz-
buchs (SGB VIII) gegen die Antragsgegnerin hat.

Die Antragsgegnerin sei für diese Bereitstellung auch als Jugendhilfeträ-
gerin sachlich zuständig und inhaltlich verpflichtet. Der Anspruch nach §
24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII stünde unterschiedslos allen Kindern, auch sol-
chen mit Integrationsbedarf, zu. Der Anspruch sei zudem ein Erfüllungs-
anspruch,  bei  dem ein Kostenanerkenntnis  und der  Verweis  auf  die  ei-
genständige  Beschaffung  der  Leistung  nicht  ausreichen  würden.  Dies
gelte  auch  dann,  wenn  in  tatsächlicher  Hinsicht  ein  dem  individuellen
Bedarf  des  Kindes  entsprechender  Kindergartenplatz  aktuell  nicht  zur
Verfügung stünde. Der Anspruch sei kapazitätsungebunden.

Der  Anspruch  auf  Bereitstellung  eines  bedarfsgerechten  Kindergarten-
platzes könne trotz eines ab dem Sommer 2025 bestehenden Platzange-
bots im Eilverfahren geltend gemacht werden, weil jeder verstreichende
Tag den Anspruch des Kindes auf frühkindliche Bildung verkürze.

Der  Beschluss  ist  noch  nicht  rechtskräftig.  Den  Parteien  steht  das
Rechtsmittel  der Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Lüneburg
zu.
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Hintergründe des Rechtsstreits:

Der Antragsteller ist vier Jahre alt und lebt mit seinen Eltern in Garbsen.
Laut  einer  Ende  2023  erstellten  fachärztlichen  Stellungnahme  liegt  bei
ihm  frühkindlicher  Autismus  vor.  Die  Stellungnahme  empfiehlt  die  Be-
treuung  des  Antragstellers  in  einer  geeigneten  Kindertagesstätte,  vor-
rangig in einer Gruppe mit heilpädagogischer Förderung.

Seit  seinem  dritten  Lebensjahr  gewährt  der  Fachbereich  Teilhabe  der
Antragsgegnerin,  die  Region  Hannover,  dem  Antragsteller  ambulante
Leistungen der  Eingliederungshilfe  nach dem 9.  Buch des  Sozialgesetz-
buchs  (SGB  IX)  als  sog.  Frühförderung  im  Umfang  von  zuletzt  vier  Wo-
chenstunden.  Im  Mai  2024  beantragten  die  Eltern  des  Antragstellers
beim Fachbereich Teilhabe der Antragsgegnerin die Bereitstellung eines
Integrationskindergartenplatzes oder eines Platzes in einem heilpädago-
gischen Kindergarten.

Anfang  Juli  2024  teilte  der  Fachbereich  Teilhabe  der  Antragsgegnerin
den Eltern des Antragstellers  nach interner  befürwortender Bewertung
mit, dass er die Betreuung des Antragstellers in einer integrativen Grup-
pe in einem Regelkindergarten empfehle. Für die Erteilung einer forma-
len Kostenübernahmeerklärung sei erforderlich, dass die Eltern des An-
tragstellers mitteilen würden, in welchem Kindergarten der Antragsteller
betreut werden solle.

Die  Eltern  des  Antragstellers  konnten  nachfolgend  mit  eigenen  Bemü-
hungen  einen  geeigneten  Betreuungsplatz  nicht  finden  und  ersuchten
den  Fachbereich  Teilhabe  der  Antragsgegnerin  und  die  Stadt  Garbsen
ebenfalls  vergeblich  um  den  Nachweis  eines  solchen  Platzes.  Auf  eine
anwaltliche  Beschwerde  vom  September  2024  hin  erteilte  der  Fachbe-
reich  Teilhabe  der  Antragsgegnerin  dem  Antragsteller  im  November
2024  Kostenanerkenntnisse  für  die  Förderung  in  einem  heilpädagogi-
schen Kindergarten, auf einem Integrationskindergartenplatz und für ei-
ne qualifizierte / nicht qualifizierte KiTa-Assistenz mit einem Betreuungs-
anteil von 1:1, ohne jedoch einen konkreten Betreuungsplatz zu benen-
nen.  Parallel  versuchte  der  Fachbereich  Teilhabe  der  Antragsgegnerin
nunmehr mittels konkreter Anfragen bei verschiedenen Einrichtungsträ-
gern - bisher - erfolglos, dem Antragsteller einen Betreuungsplatz in ei-
nem Heilpädagogischen Kindergarten oder einen Integrationskindergar-
tenplatz zu vermitteln.

Der Antragsteller hat am 10. Januar 2025 beim Verwaltungsgericht Han-
nover einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt. Er ist der An-
sicht, dass ihm - wie jedem Kind - ein Anspruch auf Bereitstellung eines
bedarfsgerechten  Kindergartenplatzes  nach  §  24  Abs.  3  Satz  1  des  8.
Buchs  des  Sozialgesetzbuchs  (SGB  VIII)  zur  Verfügung  stehe.  Zuständig

hierfür sei die Antragsgegnerin als Jugendhilfeträger.

VG  Hannover,  Pressemitteilung  vom  13.03.2025  zum  Beschluss  3  B
581/35 vom 13.03.2025 (nrkr) und Pressemitteilung vom 05.02.2025
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